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Chinas, das eigentlich ebenfalls zu den Siegermächten des I. Weltkriegs zählte, em-
pörte die chinesische Bevölkerung und war der unmittelbare Anlaß ftir die Ereignis-
se vom 4. Mai 1919. An diesem Tag organisierten Studenten auf dem Tiananmen-
Platz in Beijing eine Massenveranstaltung (Li Yibin, 8f). Eine der Losungen laute-
te: „Die Souveränität wahren, die Verräter bestrafen" (Jian Bozan, 140)!

Die Studenten proklamierten den Kampf gegen die japanische Besetzung chine -
sischen Territoriums und verlangten die Bestrafung von als „projapanische Verrä-
ter" angesehenen Mitgliedern der chinesischen Regierung. Vom Tiananmen-Platz
marschierten die Studenten zum Hause eines Ministers und zündeten es an, einen
anderen angeschuldigten Minister verprügelten sie (Jian Bozan, 141). Die Studenten
in Beijing gewannen rasch die Unterstützung der Bevölkerung in ganz China
(ebd.). Am 3. Juni 1919 kam es in Shanghai zu einer Massenversammlung von Chi-
nesen aus allen Schichten. Am 5. Juni 1919 streikten 70.000 Arbeiter in Shanghai,
Tangshan und Changxindian (ebd.). Gemäß der in der Volksrepublik China ge-
pflegten Geschichtsdarstellung „beint damit erstmals die chinesische Arbeiterklas-
se die politische Bühne" (ebd.; An Outline History ..., 528). Die Bewegung vom 4.
Mai, wie sie genannt werden sollte, entwickelte sich zu einer revolutionären Bewe-
gung von Studenten, Arbeitern und auch Kaufleuten. Angesichts der landesweiten.
Proteste sah sich die chinesische Regierung gezwungen, am 28. Juni 1919 zu ver-
künden, daß sie den Versailler Friedensvertrag nicht unterzeichnen werde (Jian
Bozan, 141). Die Bewegung vom 4. Mai, die auch tiefgreifende Auswirkungen auf
das kulturelle Leben Chinas zeitigte, war anfangs keineswegs kommunistisch
spiriert, doch änderte sich dies im Anschluß an den Widerhall, den der sowjetrussi-
sche Kommunismus in China fand (ebd.). Zweifellos war die Bewegung vom 4.
Mai ein Ereignis, das zum Triumpf der Kommunistischen Partei Chinas im Jahre
1949 (Grün" dung der VR China) beitrug. So gesehen besteht ein Zusammenhang
zwischen der Ablehnung der Rassengleichheit durch maßgebende Westmächte auf
der Pariser Friedenskonferenz von 1919 und der Tatsache, daß am Ende des 20.
Jahrhunderts in China eine andere als die heute im Westen gängige Menschenrechts-
konzeption dominiert.

Der Pariser Entscheid gegen den Grundsatz der Rassengleichheit wurde in Japan
mit Enttäuschung und Entrüstung aufgenommen (Onuma Yasuaki, 456). Ange-
prangert wurden „die Lässigkeit, Ängstlichkeit und Inkompetenz" der japanischen
Delegierten auf der Pariser Konferenz, denen vorgehalten wurde, daß wenn sie
standhaft geblieben wären, „ihnen niemals die Versäumnisse unterlaufen wären,
die nun ihre Leistungsbilanz trüben" (Lauren 1978, 274f). Der japanische Zorn
richtete sich auch gegen westliche Gegner des japanischen Vorstoßes. Neben dem
Engländer Cecil und dem Australier Hughes geriet insbesondere US-Präsident
Wilson in die Schußlinie. Ihm wurde vorgeworfen, mit zwei unterschiedlichen Ab-
stimmungsverfahren, das eine für die amerikanischen Anliegen und das andere fi.ir
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darauf kommentiert. Man könnte fast meinen, dieses für die westliche Selbstdar-
stellung peinliche Ereignis werde nachgerade planmäßig totgeschwiegen. So gut
wie nicht vorhanden sind meines Wissens insbesondere deutschsprachige Berichte
oder Kommentare über den japanischen Vorstoß. Diesem wurde im Westen von
Anfang an wenig Publizität eingeräumt. Nach der entscheidenden Sitzung vom 12.
April 1919 erwähnte beispielsweise die Londoner Times die Ablehnung des japa-
nischen Antrags mit keinem Wort, beschäftigte sich aber eingehend mit der Frage,
ob die offizielle Sprache des Völkerbundes Englisch oder Französisch sein solle
(Lauren 1978, 277, Anm.139). In den USA berichteten zwar die Sacramento
Union, die San Francisco Chronicle, die New York Times und der New York Her-
ald über den japanischen Vorstoß, aber auch nur am Rande (ebd.). In offiziellen
westlichen Völkerbunds-Sitzungsberichten wurden die Vorgänge um den japani-
schen Vorstoß nicht sorgfältig dokumentiert. So wird er in den dreizehn Material-
bänden des U.S. Staats-Departements mit dem Titel „Foreign Relations of the Uni-
ted States, Paris Peace Conference" so gut wie nicht behandelt (Lauren 1978, 277,
Anm.140). Weitgehend totgeschwiegen wird der japanische Vorstoß in Veröffent-
lichungen westlicher Unterhändler an der Pariser Konferenz wie etwa im persönli
chen Bericht von Robert Cecil (Lauren 1978, 277, Anm.141). Sämtliche mir be-
k westlichen Werke über die Universalität der Menschenrechte übergehen
den japanischen Vorstoß von 1919 mit Stillschweigen.' Kein Hinweis auf das
Geschehen von 1919 zu finden ist im bekanntesten deutschsprachigen Buch über
die Universalität der Menschenrechte, dessen Autor sich zu mit K1isch6es gespick-
ten Behauptungen hinreißen läßt wie den folgenden:

Japans politisches Denken offenbart ein ausgeprägtes Gefühl der Andersartigkeit und der Ab-
geschiedenheit vom Rest der Welt. Die Insellage am Ostrand Asiens veranlaßte die Japaner
zu jeder Zeit, sich in Verhaltensweisen der Isolation zu versenken und der übrigen Menschheit
mit einer verwirrenden Mischung aus Überlegenheits- und Minderwertig,keitsgefühlen zu be-
gegnen. Das Gefühl für die menschliche Einheit aller Erdenbewohner konnte sich nur schwach.
ausbilden; dieses mag die Zurückhaltung Japans in internationalen Menschenrechtsforen er-
klären. (Kühnhardt, 191)

In einem westlichen Werk wird der japanische Vorstoß von 1919 zwar einer
Notiz gewürdigt, aber unter Ausblendung der näheren Umstände seines Scheiterns
und der Namen der dafür Verantwortlichen:

Though the equality envisaged was not even to be granted as between the nationals of the ne-
gotiating States, this proposal caused a profound embarrassment at the Conference. lt was fi-
nally rejected, even in the later form of a harmless phrase that was to be inserted in the Pre-
amble of the Covenant. (Vierdag, 89)

6 Ritterband; Sieghaft 1983; id. 1985; id. 1988; Menschenrechte; Kühnhardt; Buergenthal; Do-
nelly; Partsch. Siehe auch Strauss.
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Innerhalb eines einzelnen Satzes eher im Vorbeigehen erwähnt ein weiterer westli-
cher Autor die japanische Initiative von 1919, wobei er das Geschehen immerhin
in einen etwas größeren Zusammenhang stellt:

Japan% modern experience itself generated an indebtedness to the West which made a Japa-
nese equivalent of white supremacism irnprobable if not impossible. In addition to the rapid
and often enthusiastic ,Westerniz. ation which took place in Japan durin' g the decades that
followed the overthrow of the feudal regime in 1868, moreover, one must take into conside-
ration two further factors. First, the half century or more during which the Japanese initially
turned to the West for education coincided almost exactly with the period when scientific ra-
cism dominated the natural and social sciences in Europe and the United States. In Japan, that
is, the very process of Westernization involved being told th.at the racial inferiority of the Ja-
panese was empirically verifiable, thus placing Japanese scientists and intellectuals in the
awkward position of either ignoring such arguments or attempting to repudiate their ostensi-
ble teachers. Second, by the 1930s the Japanese had been forced to endure racial slights and
outright discrimination by both Americans and Europeans in a variety of highly public forms,
including the unequal treaties of the nineteenth century, discriminatory immigration policies
in the United States and elsewhere, and hurniliation in the founding moments of the League
of the Nations, when Japan% request for a simple declaration of ,racial equality was rejected.
To an im.measurable degree, there was thus a reactive cast to the anti-Western rhetoric of the
Japanese during the years under discussion a clear sense of revenge for past indignities and
maltreatment. (Dower, 204)

Im Klappentext des Buches, dem obiges Zitat entnommen ist, heißt es:

On the eve of Pearl Harbor, the japanese were, in American and British eyes, an inferior race
of myopic, pint-sized people. ... 'That World War II was, in part, a race war in Europe is well
known, but that race was a central component of that war worldwide is little understood.

Falls diese Aussage zutrifft, ist es um so erstaunlicher, wie wenig selbstkritische
Größe der Westen dadurch an den Tag legt, daß er den von ihm zunichte gemachten.
japanischen Vorstoß gegen die Rassendiskriminierung von 1919 nach wie vor weit-
gehend ausblendet und davor zurückscheut, sich über seine eigenen Reaktionen auf
den Vorstoß Gedanken zu machen.

Es soll nicht verschwiegen werden, daß sehr selten in der japanologischen Fach-
literatur ein wenig ausführlicher auf die japanische Initiative von 1919 eingegangen
wird. Hier das einzige mir bekannte derartige Beispiel:

The Shöwa emperor's early political convictions and aims were shaped by the post-World
War I international environment in which he came of age. Some of bis beliefts can be seen
clearly in his defiant introduction to the Monologue. 7... Addressing the origins of World
War II, the emperor said: ‚Japan% call for racial equality, advocated by our representatives of
the peace conference following World War I, was not approved by the Great Powers. Every-
where in the world discrimination between yellow and white remained, as in the rejection of

7 In seinem "Monolog" vom Frühjahr 1946 äußert sich der japanische Kaiser über die Haupt-
ereignisse der ersten 20 Jahre seiner 1926 begonnenen Herrschaft (Bix, 298).
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immigration to California and the whites-only policy in Australia. These were sufficient
grounds for the indignation of the Japanese people who suffered from having a small, over-
populated territory and a lack of raw materials, yet had considerable ability to develop.`

At Versailles, in 1919, the British and American delegations failed to support Japan%
legitimate demand for the addition of a tacial equality clause to the Covenant of the League
of Nations. The insult was later allowed to fester, along with other racial injuries to Japanese
immigrants in die United States. Most groups in the prewar Japan.ese state believed (with
good cause) that Westemers were arrogant and intrusive colonialists, out to thwart Japan's
aspirations to power and prosperity; the insult at Versailles confumed existing anti-Western
prejudices datin.g back to the Meiji Restoration. In that sense not just the racial rebuff at Ver-
sailles but white Western racism in general was, as the emperor here says, an important back-
ground factor on the road to World War II. (Bix, 335)

In einer der seltenen westlichen Einschätzungen des Geschehens von 1919 wird
bedauert:

Despite President Wilson's in.sistence that the result was not a rejection of the principle of
equality of nations and peoples, it was regrettable that no provision on the question ... was in-
cluded in die Covenant. Positive recognition of the legal right to equality of treatment of races

had to wait another thirty years for die United Nations Charter. (McKean, 19f)

Vernebelt werden allerdings in der gängigen euroamerikanischen Literatur (s.
Ann.6) auch die näheren Umstände, unter denen der Grundsatz der Gleichheit der
Menschenrassen seine Verankerung in der Satzung der Vereinten Nationen fand
(vgl. Lauren 1983). Erneut war es nicht eine westliche, sondern eine asiatische
Macht, die dieses Postulat vorbrachte, und zwar diesmal China. Am 23. August
1944 ließ die chinesische Regierung dem US-Staatsdepartement „Tentative Chinese
Proposals for a General International Organisation" überreichen. In einem ersten
Teil dieses Dokuments, der die Überschrift „Essential Points in the Charter of an
Internationals Organization" trug, waren sechs Grundsätze aufgelistet, darunter an
zweitoberster Stelle nach Grundsatz Nr.1 („The International Organization shall be
universal in character, to include eventually all stees") der Grundsatz: „The prin-
ciple of equality of all states and all races shall be upheld". 8

Wiederum sperrten sich die USA und England gegen dieses Postulat. Sie akzep-
tierten es schließlich, weil sie als Gegenmaßnahme die Aufnahme von Art.2 Ziff.7
in die Satzung der Vereinten Nationen durchsetzten:

Aus dieser Charta kann. eine Befugnis der Vereinten Nationen zum Eingreifen in Angelegen-
heiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören, oder eine Ver-
pflichtung der Mitglieder solche Angelegenheiten einer Regelung auf Grund dieser Charta zu
unterwerfen, nicht abgeleitet werden.

8 US Department of State, 718; dieses Dokument verschafften mir dankenswerterweise die Herren
Gu Xuewu., Seminar fiir Wissenschaftliche Politik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
i.Br., und Klaus Mühlhahn, Ostasiatisches Seminar der Freien Universität Berlin.
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Die USA und England gingen davon aus, daß sie internationalen Druck gegen ihre
ungleiche Behandlung von Menschen — sei es von Schwarzen in den USA oder von.
farbigen Völkern im Britischen Weltreich — gestützt auf Art.2 Ziff.7 der UN-
Charta würden abwehren können (Lauren 1983, 10ff; Preuss, 571; 575f 579ff).

Möglicherweise hätte die von Japan vorgeschlagenen völkerrechtliche Veranke-
rung des Grundsatzes der Rassengleichheit tiefgreifende Auswirkungen in Richtung
auf eine Internationalisierung und Universalisierung der Menschenrechte zeitigen
können. Mit Recht wird darauf hingewiesen, es sei

arguable that [a] racial article might have provided the League with a potent legal weapon
to reinforce complaints about Germany% treatrnent of ,raciar minorities in the 1930s.
(McKean, 17)

Nun wurde aber die japanische Rassengleichheitsinitiative von maßgebenden
Mächten des Westens vereitelt. Nicht zuletzt als Folge der westlichen Blockierung
der japanischen Initiative zur völkerrechtlichen Gleichstellung der Rassen blieben
die Menschenrechte nach dem I. Weltkrieg weitestgehend eine die zwischenstaatli-
chen Beziehungen nicht berührende innerstaatliche Angelegenheit:

Prior to the Charter of the United Nations [von 1945], international law did not recognize
what are often described as the fundamental or natural rights of man. (Oppenheim, 736)

Die im Westen gängige Selbstdarstellung besagt, daß in bezug auf seine Praxis
der Westen zugegebenermaßen nicht besser ausgesehen haben mag als nichtwest-
liche Mächte wie z.B. Japan. Im Gegensatz zu nichtwestlichen Mächten habe sich
der Westen aber dadurch ausgezeichnet, daß seine Praxis immerhin im Zeichen.
einer glänzenden, wenn nicht gar perfekten Theorie, nämlich jener von den Men-
schenrechten, gestanden habe. Der herrschenden westlichen Selbsteinschätzung
liegt die meist nicht hinterfragte Überzeugung von der Universalität ab initio der
westlichen Menschenrechtskonzeption zugrunde. So wird etwa behauptet:

Es können in der Tat keinerlei Belege erbracht werden, die bezeugen würden, die westliche
Menschenrechtsphilosophie habe nicht das Universalitätsprinzip, sondern eine ethnozentrische
Position verfochten. Menschenrechte mögen in. der Kolonialzeit den eingeborenen Völkern vor-
enthalten worden sein; in der Menschenrechtstheorie aber kann mir ein universaler Menschen-
rechtsbegriff nachgewiesen werden?

Die westlichen Menschenrechte galten gemäß dieser Darstellungsweise bereits
18. und 19. Jahrhundert sowie schon zur Zeit der Pariser Friedenskonferenz „theo-
retisch" weltweit für' die Menschen aller Rassen, „nur" wurden sie nicht in die Pra-
xis übergeführt. Typisch für diese Argumentationsweise ist es, daß die sogenannte
Nichtüberführung in die Praxis jeweils nicht näher erläutert wird. Fragen wie z.B.

9 Kühnhardt, 149. Eine Stellungnahme zu dieser These findet sich bei von Senger 1993, 283ff.
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nach den geistigen Grundlagen der behaupteten Nichtüberführung in die Praxis
oder nach den Gründen flir den angeblichen Widerspruch zwischen europäischer
Menschenrechtstheorie und Menschenrechtspraxis werden gar nicht erst gestellt,
geschweige denn beantwortet. Vor Feststellungen nichtwestlicher Menschen wie,
die traditionellen westlichen Menschenrechte seien ein „important beacon on
Western mankind's road to self-realization and self-fulfillment" (Zvobgo, 91) ge-
wesen, verschließen westliche Menschenrechtsautoren in der Regel ihre Augen.
All die Fakten, die den Schluß nahelegen, daß ein Wesenszug der traditionellen
westlichen Menschenrechtskonzeption gerade deren Nichtuniversalität war und
daß die Universalität der Menschenrechte nicht etwa dank dem unermüdlichen
Einsatz westlicher Menschenrechtstheoretiker bewerkstelligt, sondern von Vertre-
tern der nichtvvestlichen Welt gegen den Willen und den Widerstand maßgeblicher
westlicher Mächte erkämpft wurde (Bielefeldt, 491), werden im Westen nicht zur
Kenntnis genommen, jedenfalls nicht in den Werken der üblichen westlichen Men-
schenrechtsliteratur. So erweist sich bei genauerer Überprüfung die westliche
Selbsteinschätzung betreffend die angeblich vom Westen seit eh und je theoretisch
vertretene Universalität der Menschenrechte als ein Mythos, der im wesentlichen
zwei Auswirkungen zeitigt:

L Dieser Mythos versetzt gewisse westliche Menschen in die bequeme Lage,
hinsichtlich vom Westen in der Vergangenheit begangener Taten wie Sklaverei.,
Kolonialisierung etc. auf einer Wolke der Selbstgerechtigkeit und des nichtwest-
lichen Mächten wie z.B. Japan oder China gegenüber zur Schau gestellten Über-
legenheitsgefühls zu schweben.

2. Mit Hilfe dieses Mythos schläfem sich westliche Menschen ein und wiegen
sich im Glauben, die völkerrechtliche Verankerung der Universalität der Men-
schenrechte im Rahmen der Vereinten Nationen sei ein glorreicher Sieg der west-
lichen Menschenrechtstheorie. Da „nur" die Praxis mit einer vom Westen schon
längst vertretenen Theorie in Übereinstimmung gebracht worden sei, sei im Grunde
alles beim alten geblieben. Weltweit allein maßgebend sei nach wie vor allein die
schon immer perfekt gewesene westliche Menschenrechtsdoktrin. Wie eh und je
hätten westliche Menschen hinsichtlich der Menschenrechte das Interpretations-
und Weiterentwicklungsmonopol, wobei allerdings eine Weiterentwicklung der
Menschenrechte im Grunde als überflüssig erscheint, stellen doch die individuellen
Menschenrechte der sogenannten ersten und allenfalls noch zweiten Generation'
bereits den nicht weiter perfektionierbaren Endpunkt der Menschenrechtsentwick-
lung dar. Den Wesensunterschied zwischen den entwestlichten neuen universalen
Menschenrechten und den westlichen alten „Menschen"rechten der Zeit vor 1945
sowie die gewaltigen keineswegs nur im Sinne des Westens seit 1945 verlaufene

10 Zu den „Generationen" der Menschenrechte s. Riedel, 53; Hollenbach, 39; von Senger 1993,
47ff.
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Entwicklung der Menschenrechte im Schoße der Vereinten Nationen bis hin zu
Menschenrechten der sogenannten dritten Generation" vermögen die vom besagten
Mythos eingelullten westlichen Zeitgenossen nicht wahrzunehmen.

Gerade die Abweisung der japanischen Initiative zur völkerrechtlichen Gleich-
stellung der Menschenrassen ausgerechnet durch England und die USA und die in.
diesem Zusammenhang von westlichen Protagonisten des Kampfes gegen die Ras-
sengleichstellung geäußerten Gedanken können — zusammen mit zahlreichen.
anderen Belegen — als Beweis dafür dienen, daß der Bestandteil „Mensch" des ju-
ristischen Begriffs „Menschenrechte" im Rahmen der traditionellen westlichen
Menschenrechtsdoktrin sehr eng gefaßt war und auf der konzeptionellen Ebene —
also nicht, wie im Westen gängigerweise behauptet wird, „nur" in der Praxis —
nichteuropäische Menschen (und darüber hinaus die Frau schlechthin) ausschloß.
Einem Europäer, zumal einem solchen, der nicht in der Lage ist, das in der Regel
nicht ins Englische oder Deutsche übersetzte einschlägige nichteuropäische Schrift-
turn in der authentischen, auch die ganze Emotionalität widerspiegelnden Urfassung
zu lesen, fällt die konzeptionelle Enge der traditionellen westlichen Menschen-
rechtskonzeption naturgemäß kaum auf, denn er war bzw. ist deren Nutznießer.
Welcher Europäer stößt sich schon an den Nachwehen der alten westlichen
Menschenrechtskonzeption wie zum Beispiel in Gestalt der von England den
Hongkong-Chinesen gegenüber auch noch im Zeitalter der neuen Menschenrechte
seit 1945 praktizierten Verweigerung des Rechts auf Teilnahme an den englischen
Parlamentswahlen, selbst an jenen, aus denen die englischen Regierungen
hervorgingen, die mit der VR China über Hongkongs Zukunft verhandelten?
Welcher Europäer fühlt sich schon dadurch betroffen, daß England nicht ausnahms-
los allen Hongkong-Chinesen vollgültige englische Pässe ausstellt (von Senger
1993, 99, Anm.163) und sie so in die Lage versetzt, als in jeder Hinsicht gleichbe-
rechtigte „europäische' Mitbürger" jederzeit frei nach England und gegebenen-
falls in die EU-Staaten einzuwandern — im Geiste der den neuen universalen Men-
schenrechten zugrundeliegenden Annahme von der Existenz weltweit gleicher .

Individuen mit identischer Menschenwürde (Universale Erklärung der Menschen-.
rechte, Art.1 und 2) und gestützt auf das nun nicht mehr, wie zur Zeit der europä-
ischen Kolonisierung Afrikas, Asiens, Ozeaniens und Amerikas, allein Weißen,
sondern allen Menschen zustehende Recht auf weltweite Freizügigkeit und freie
Wahl des Wohnsitzes (a.a.O., Art.13 Ziff: 1 )? Welcher Europäer hat nur schon
Kenntnis davon, daß England — und damit indirekt die EU — die Hongkong-

11 Bereits scheint sich die Entwicklung von Menschenrechten der vierten Generation abzuzeichnen
(Galtung).

12 „Europa", aber auch „Deutschland", „Frankreich", „USA" etc. erscheinen im Lichte der neuen.
universalen Menschenrechtsdoktrin nur mehr noch als geographische Bezeichnungen für Ge-
biete, in denen „Menschen" wohnen, deren Ethnie gemäß der neuen Menschenrechtskonzeption
irrelevant ist, sind doch alle Menschen gleichrangige Individuen mit identischer Menschenwürde.
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Chinesen, anders als etwa die europäischen Bewohner der Falkland-Inseln (seit
1964!) (Miehsler/Petzold, Teilabschnitt EIVIRK, 56), aus dem europäischen Men-
schenrechtsschutz ausgrenzt und daß, offensichtlich getragen von der 1919 gerade
auf britischer Seite in so typischer Weise zum Ausdruck gebrachten alten Vorstel-
lung, wonach Menschenrechte Europäerprivilegien seien,

the United Kingdom has always treated Hong Kong as the human rights exception. In 1953,
when the United Kingdom extended the European Convention on Human Rights to 42 over-
seas dependent territories for whose international relations it was responsible, Hong Kong
was a significant omission. In 1967, when the United Kingdom recognized die right of indivi-
dual petition to die European Commission on Human Rights from, and the compulsory juris-
diction of die European Court of Human Rights over, its dependent territories, Hong Kong
was again excluded. Periodic renewals of these facilities, even as recently as in 1991, did not
recognize die existence of Hong Kong, whose population was 15 times die aggregate popula-
tion of all die other British dependent territories? (The Hong Kong Bill of Rights, 55; s.
hierzu auch von Senger 1993, 88)

Nichteuropäer wie Japaner und mit ihnen unter anderem auch Chinesen litten
und leiden unter der den traditionellen westlichen Menschenrechten zugrundelie-
genden Annahme, daß nur Europäer Vollmenschen seien. Die meristischel 3 Ein-
engung des Begriffs „Mensch" als Bestandteil des traditionellen westlichen Ideals
„Menschen"rechte auf Europäer und die daraus resultierende Ausgrenzung der
Nichteuropäer aus dem Bereich der Menschenrechte hatte zur Folge, daß die tradi-
tionellen westlichen „Menschen"rechte bereits in konzeptioneller Hinsicht, also
schon auf der Ebene der Theorie, nicht „nur" in der Praxis, reine Europäerprivile-
gien waren und das Vollrnenschsein auf das Europäertum reduzierten, mit schreck-
lichen Konsequenzen Rir unzählige Nichteuropäer bzw., sobald man, was in dieser
Konzeption der Menschenrechte ihrem Wesen nach angelegt war, den Begriff
„Mensch" noch enger faßte, für unzählige andere nicht als vollgültig anerkannte

13 Meros (altgriechisch) bedeutet „Teil". Merismus ist eine Defmitionsweise, bei der ein Teil ei-
nes Ganzen mit dem an sich dem Ganzen zustehenden Begriff bezeichnet wird, wobei, einher-
gehend mit der Hypertrophierung des betreffenden Teils, die nicht einbezogenen Teile des Gan-
zen stillschweigend aus der ganzheitlich wirkenden Bezeichnung herausfallen bzw. herausge-
tilgt werden und damit aus dem Begriffsfeld der betreffenden Bezeichnung verschwinden.
Noch heute wird der Wortbestandteil „Mensch" der Bezeichnung „Menschenrechte" im Rahmen
der im Westen tonangebenden Menschenrechtstheorie meristisch definiert, und zwar insofern,
als der Wortbestandteil "Mensch" den ungeborenen Menschen nicht mit einschließt. Ganz in
der Tradition der in bezug auf den Wortbestandteil „Mensch" seit jeher meristisch konzipierten
westlichen Menschem-echtskonzeption erscheint daher gemäß der herrschenden modernen west-
lichen Menschem-echtsdokirin die Abtreibung eines menschlichen Foetus als menschearecht-
lich unbedenkliche Sachbeschädigung, da der Foetus als Nicht-Mensch angesehen wird und.
damit logischerweise den Schutz der Menschenrechte nicht genießt, in Analogie zu den „Nicht-
Menschen" (z.B. den Ureinwohnern Australiens) bzw. „Nicht-Vollmenschen" (z.B. den Neger-
sklaven und Indianern in den USA) früherer Epochen der westlichen Menschenrechtsgeschich-
te. S. im übrigen von Senger 1993, 53ff sowie 89f
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Menschen. ist es da verwunderlich, daß aus chinesischer Optik folgende Aussage
veröffentlicht wurde:

Das Massaker von Nanjing und das Konzentrationslager von Auschwitz während des
II. Weltkriegs waren logische Folgen jenes Systems der Menschenrechte? (Gu Yansi)
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